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E r s t e r  T e i l
Ergänzung zum Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches

Bedingte Verurteilung
§ 1

(1) Eine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren 
kann bedingt ausgesprochen werden, wenn der Grad der Gesell- 
Schaftsgefährlichkeit der Tat, die Umstände, unter denen sie began
gen wurde, und das Verhalten des Täters vor und nach Begehung 
der Straftat dies reelltfertigen. Die bedingte Verurteilung bewirkt, 
daß die festgesetzte Strafe nur vollstreckt wird, wenn der Verur
teilte während einer vom Gericht festzusetzenden Zeit von 1—5 Jah
ren (Bewährungszeit) eine neue Straftat begeht, für die eine mehr 
als dreimonatige Gefängnisstrafe ausgesprochen wird.

(2) Die bedingte Verurteilung erstreckt sich nicht auf Zusatzstrafen.
§ 2

Ist die Bewährungszeit abgelaufen, ohne daß die Bedingung für 
die Vollstreckung der Strafe eingetreten ist (§ 1 Absatz 1), so stellt 
das Gericht durch Beschluß fest, daß der Verurteilte als nicht be
straft gilt.

öffentlicher Tadel
§3

(1) Der öffentliche Tadel soll den Täter durch die öffentliche Miß
billigung seines Verhaltens zur Erkenntnis der Verwerflichkeit und 
Gesetzwidrigkeit seines Handelns führen und ihn dadurch zur ver
antwortungsbewußten Erfüllung seiner Pflichten anhalten.

(2) Der öffentliche Tadel wird durch die Urteilsverkündung aus
gesprochen.
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